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©t QSattpoltseire^f*
(îluêjug auê einet beim fi. gallifdjen SSaubepartement erfdjienenen

«bfjanbtung non ®r. 3. @Ifer, ®epartement§fe£retär.)

I. Seil.
^otmcttcé 93augottaett:ed)t.

(gortfetjung).
2lber auch nach Beginn bet Bauarbeiten ift ber

@ntjng ober bie SHbänberung ber Bauberoidigung unter
Umftänben noch möglich- Ommerfjin genügt ^iep nicht
bie nach Baubeginn erfolgte Stbänberung beftefjenber
matertedrechtltcher Bolijetoorfd^riften. Botroenbig ift, bafj
ba§ Bauoorbaben febon ben jur Qeit ber Baugenehmi»
gung in Kraft geftanbenen öffenttic^red^tttc^en Borfdfjriften
rcibetfprodben bat- ©abei fann bie Baugenehmigung
megen ^frrtumi bet Bebörbe über beftebenbe materiell'
ïedbtltdbe Borfcbriften (bie Bebörbe babe j. B. einen
unrichtigen Baulinienplan zur ganb) ober über Slngaben
m ben Bauoorlagen, fobann roegen grrtumS bei Bau»
Ocfudbftederi (unberoufjte Unrichtigfeiten in ben Bauoor»
tagen; beftebenbe ©ebäulichfelten feien j. B. falfch ein»

gelragen), ober bann toegen erfolgter Säufcbung burdb
biefen (beabfidbtigte Unric£)tigfeiten in ben Bauoorlagen)
erteilt morben fein. ©rfolgt ber @ntjug ber BauberoiKi»
gung unb bai baljerige Berlangen auf Befeitigung ober
-Äbänberung ber begonnenen Bauarbeiten infolge Qrr»
iutni fetteni ber Bebörbe anläßlich ber Srteilung jener,

ift nicht auigefdbloffen, bafj bte Bebörbe pm «Schaben-

i« ^ »«Pflidfjtet roerben !ann. 3n ben übrigen gäüen,

v °^en ftch ber Baugefucbfteder ben burdb ben @ntjug

RA v ^bänberung ber BaubemiQigung entftanbenen

nnf« felber jujuf^retben bat, ift ein Scbabenerfah-
oorneberein auigefdbloffen.

u) SBBie bereits ermähnt, fann bie ©rteilung ber
^augenebmjgung audb unter gemiffen Borbebalten (Bau»
neotngungen) erfolgen. ©ie§ geflieht geroöbnltch bann,
u>enn bie Bauoorlagen nidbt in allen Seilen mit ben
öeftebenben öffentlicb»recbtHdben Borfdbriften überein»
fitmmen.

©te Baubebtngung brauet ftch aber nidbt notmenbig
auf eine pofitioe èeftimmung ber Bauorbnung ju ftüben,
fonbern fte fann ebenfogut audb auf ben allgemeinen
Befugniffen ber Baupoltjeibebörbe beruhen.

gn folchen fällen, roo bte Baugenehmigung megen
beftebenber sßrojeftmängel, bie j. B. infolge ber maltenben
Berbältniffe nicht befeitigt roerben fönnen (Umbau etnei
alten gaufes), ohne roeiterei oerfagt roerben fönnte, fann
bie Bebörbe beliebige Bebtngungen an bie Baugenebmi»
gung fnüpfen, alfo audb foldbe, für roeldbe bte ©runb»
läge tn ber pofitioen [Redbtiorbnung nicht gegeben ift.
Sodb foKen bie Baubebingungen audb In btefem gade
Zum mtnbeften im öffentlichen Qntereffe begrünbet fein.
©urchauS unangemeffene, burdb bie Berbältniffe fetneS»

roegg begrünbete Bebtngungen bürfen audb b^r nidbt
aufgeftetlt roerben.

3fuf SBiberruf roerben BauberoiKigungen nur bann
erteilt, wenn man bte Baute ebenfogut hätte oerroeigern
fönnen ober roenn bie befiebenben pofitioen Borfdbriften
bie Blöglicbfeit beS 3Biberrufe§ auSbrücflidb oorfeben.
Se^tereS ift j. B. ber gad bei oorübergebenben (prooi»
forifdben) Bauten ober audb bei genftern tn oorläuftg
auf etner «Seite nidbt benübten Branbmauern.

gg) Beben ber oorbebaltlofen unb ber mit Bebin»
gungen erteilten Baugenehmigung fommt als roeitere

idögli^feit beS .gnbalteS beS BaubefchelbeS bie Bau»
oerroeigerung tn Betracht. Sie roirb auSgefprocben,
roenn baS Bauoorbaben beftebenben öffentltch=redbtlid)en
Borfdbriften roiberfpridbt. ©te ber projeftterten Baute
entgegenftebenben Borfdbriften brauchen alfo nidbt not»
roenbig baupolizeiliche, fonbern fie fönnen ebenfogut

gefunbbettêpolijetlidbe, flu^polijeiliche, geroerbepolijeilidbe,
oerfebrSpollzetHcbe, ober anbere bem öffentlichen Becbt
angebörenbe Beftimmungen fein. Bet geringfügigen Ber»
flögen ber Bauoorlagen gegen baS materielle Baupolizei»
recht roirb bie Bebörbe nur eine entfpredjenbe Stnberung
oerlangen.

SlnberfettS fann ftch bte Bauoerroeigerung, gleich roie
bte öffentlidbredbtlidbe Bauetnfprache, nie auf prioatreebt»
liehe Sitel ftütjen. Selbft ber ©emelnbe zuftebenbe Brioat»
rechte berechtigen bte Bebörbe nicht zur Berfagung ber
Baugenehmigung. ©le ©emeinbe bat fidb tn Slnfebunq
ber ©eltenbmacbung ihrer ^Srioatred^te, fo gut rote jeber
Btioate, ber bteför oorgefebenen prioatrec|ttichen Bau»
einfpradbe (oergl. 3iff. III bteoor) zu bebienen.

Qn ber bie Bauoerroeigerung auSfprecbenben Ber»
fügung müffen ade ©rünbe, roeldbe zur Bicbtgenebmigunq
beS Baugefucheê geführt haben, enthalten fein, ffienn
nur fo ift es bem Baugefuchfteller möglidb, anfällig be»
ftebenbe Blängel ber Bauoorlagen zu beheben ober
gegen bie betreffenbe Berfügung begrünbeten BefurS
Zu führen.

hh) ©egen fämtlidbe Berfügungen ber Baupolizeibe»
börbe im Baugefuch» unb ©infpracbeoerfabren fann 00m
Baugefuchfteller unb oon jebem anbern am Bauoorbaben
Beteiligten ber BefurS an ben BegierungSrat
ergriffen roerben unb zmar innert etner beftimmten grift,
bie tn ber Begel 14, beim fehlen befonberer Angaben
30 Sage beträgt.

©er BegterungSrat hat im BefurSoerfabren ntdbt nur
bie Becf)tSfontrode barüber, ob bie angefochtene Betfü»
gung gegen HareS Utecht oerftofje, fonbern auch barüber,
ob baS tn ben befonbern gäüen zuläffige freie ©rmeffen
ber Bortnftanz bte tatfädhlidben Berbältniffe richtig roür>
bigte. ©er BegierungSrat ift grunbfä^ttch berechtigt, bie
Berfügung ber Borlnftanz im Sinne ber ßulaffung ber
3lu§nabme abzuänbern.

f) ®te Bauauf ficht liegt in ber BfïidEjt ber Bau»
polizet6ebörbe ; fte hat barüber zu machen, bafj bauge»
fuchpfltdhtige Bauten nidbt oor ©rteilung ber BauberoiDi»
gung begonnen unb baf? nadbber oon ben genehmigten
Bauoorlagen nidbt unberedbtigterroeife abgeroidben roerben.
BtancberortS ftnb fogenannte Btelbefriften oorgefdbrteben,
Z. B. : Bach Orftetlung be§ S<hnurgerüfte§, beim Slnfehen
be§ 3Jtauerroerfe§ im @rbgefdbo§, nadb BoKenbung bes
UtobbaueS, oor bem Bezug ufro.

®ie Bebörbe muß innert roenigen (meiftenê 3) Sagen
ben Bau beftdbtigen, atlfällig beftebenbe Btängel befannt
geben unb eine grifi zur gebung anfehen.

§ 6. Dcvfaljren bei llntlc^una ooit ^außebiet:
uttb bei ber (5ret»3regelung.

©le Borfdbriften über bie Umlegung oon Baugebtet
unb bie ©renzregelung ftnb enthalten im @. ©. zum
3. @. B., 3lrt. 179 bis 188. Qn biefeS rourben fie
beinahe roörtli^ berübergenommen au§ bem Bauaefefe»
entrourf 00m gabre 1908.

I. ®a§ Berfabren bei ber ©urchfübrung ber Umle»
gung ift, entfprechenb ber roidbtigeren unb

'
einfehneiben»

beren Bebeutung betfelben für ben einzelnen @runb=
etgentümer, etngebenber georbnet, al§ ba§jenige zur
©urchfübrung ber blofjen ©renzregelung. geftaltet
ftch folgenbermafjen :

1. ®te gnltiatioe zur Umlegung oon Baugebtet fann
foroobl oon einem ober mehreren beteiligten ©runbeigen»
tümern, al§ auch 00m ©emetnberat felb'ft ausgeben, ©er
©emetnberat, als Bertreter beS UmlegungSunternebmenS,
erfiedt zu biefem 3roecfe auf Soften bes ledern einen
BerteclungSplan, aus bem bte neuen unb alten ©renzen,
foroie bie auSzutaufchenben glasen erfichtlich fein foden.

2. gemach tfi ber BerteilungSplan roäbrenb 14 Sagen
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St. Gallisches Baupolizeirecht.
("Auszug aus einer beim st. gallischen Baudepartement erschienenen

Abhandlung von Dr. I. Elser, Departementssekretär.)

I. Teil.
Formelles Baupolizeirecht.

(Fortsetzung).
Aber auch nach Beginn der Bauarbeiten ist der

Entzug oder die Abänderung der Baubewilligung unter
Umständen noch möglich. Immerhin genügt hiezu nicht
die nach Baubeginn erfolgte Abänderung bestehender
materiellrechtlicher Polizeivorschristen. Notwendig ist, daß
das Bauvorhaben schon den zur Zeit der Baugenehmi-
gung in Kraft gestandenen öffentlichrechtlichen Vorschriften
widersprochen hat. Dabei kann die Baugenehmigung
wegen Irrtums der Behörde über bestehende materiell-
rechtliche Vorschriften (die Behörde habe z. B. einen
unrichtigen Baulinienplan zur Hand) oder über Angaben
in den Bauvorlagen, sodann wegen Irrtums des Bau-
gesuchstellers (unbewußte Unrichtigkeiten in den Bauvor-
lagen; bestehende Gebäulichkeiten seien z. B. falsch ein-
gelragen), oder dann wegen erfolgter Täuschung durch
diesen (beabsichtigte Unrichtigkeiten in den Bauvorlagen)
erteilt worden sein. Erfolgt der Entzug der Baubewilli-
gung und das daherige Verlangen auf Beseitigung oder
Abänderung der begonnenen Bauarbeiten infolge Irr-
tums seitens der Behörde anläßlich der Erteilung jener,
w lst nicht ausgeschlossen, daß die Behörde zum Schaden-

^ verpflichtet werden kann. In den übrigen Fällen,
deren sich der Baugesuchsteller den durch den Entzug

»
er die Abänderung der Baubewilligung entstandenen

nâ, selber zuzuschreiben hat, ist ein Schadenersatz-
""'Luch zum vornherein ausgeschloffen.

u) Wie bereits erwähnt, kann die Erteilung der
Baugenehmigung auch unter gewissen Vorbehalten (Bau-
aeotngungen) erfolgen. Dies geschieht gewöhnlich dann,
wenn die Bauvorlagen nicht in allen Teilen mit den
bestehenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften überein-
stimmen.

Die Baubedtngung braucht sich aber nicht notwendig
auf eine positive Bestimmung der Bauordnung zu stützen,
sondern sie kann ebensogut auch auf den allgemeinen
Befugnissen der Baupolizeibehörde beruhen.

In solchen Fällen, wo die Baugenehmigung wegen
bestehender Projektmängel, die z. B. infolge der waltenden
Verhältnisse nicht beseitigt werden können (Umbau eines
alten Hauses), ohne weiteres versagt werden könnte, kann
die Behörde beliebige Bedingungen an die Baugenehmi-
gung knüpfen, also auch solche, für welche die Grund-
läge in der positiven Rechtsordnung nicht gegeben ist.
Doch sollen die Baubedingungen auch in diesem Falle
zum mindesten im öffentlichen Interesse begründet sein.

Durchaus unangemessene, durch die Verhältnisse keines-

wegs begründete Bedingungen dürfen auch hier nicht
aufgestellt werden.

Auf Widerruf werden Baubewilligungen nur dann
erteilt, wenn man die Baute ebensogut hätte verweigern
können oder wenn die bestehenden positiven Vorschriften
die Möglichkeit des Widerrufes ausdrücklich vorsehen.
Letzteres ist z. B. der Fall bei vorübergehenden (provi-
sorischen) Bauten oder auch bei Fenstern in vorläufig
auf einer Seite nicht benützten Brandmauern.

ZZ) Neben der vorbehaltlosen und der mit Bedin-
gungen erteilten Baugenehmigung kommt als weitere
Möglichkeit des Inhaltes des Baubescheides die Bau-
Verweigerung in Betracht. Sie wird ausgesprochen,
wenn das Bauvorhaben besiehenden öffentlich-rechtlichen
Vorschriften widerspricht. Die der projektierten Baute
entgegenstehenden Vorschriften brauchen also nicht not-
wendig baupolizeiliche, sondern sie können ebensogut

gesundhettspolizeiliche, flußpolizeiltche, gewerbepolizeiliche,
verkehrspolizeiliche, oder andere dem öffentlichen Recht
angehörende Bestimmungen sein. Bei geringfügigen Ver-
ftößen der Bauvorlagen gegen das materielle Baupolizei-
recht wird die Behörde nur eine entsprechende Änderung
verlangen.

Anderseits kann sich die Bauverweigerung, gleich wie
die öffentlichrechtliche Baueinsprache, nie auf privatrecht,
liche Titel stützen. Selbst der Gemeinde zustehende Privat-
rechte berechtigen die Behörde nicht zur Versagung der
Baugenehmigung. Die Gemeinde hat sich in Ansehung
der Geltendmachung ihrer Privatrechte, so gut wie jeder
Private, der hiefür vorgesehenen privatrechtlichen Bau-
einspräche (vergl. Ziff. III hievor) zu bedienen.

In der die Bauverweigerung aussprechenden Ver-
fügung müssen alle Gründe, welche zur Nichtgenehmigunq
des Baugesuches geführt haben, enthalten sein. Denn
nur so ist es dem Baugesuchsteller möglich, allfällig be-
stehende Mängel der Bauoorlagen zu beheben oder
gegen die betreffende Verfügung begründeten Rekurs
zu führen.

dli) Gegen sämtliche Verfügungen der Baupolizeibe-
hörde im Baugesuch- und Einspracheverfahren kann vom
Baugesuchsteller und von jedem andern am Bauvorhaben
Beteiligten der Rekurs an den Regierungsrat
ergriffen werden und zwar innert einer bestimmten Frist,
die in der Regel 14, beim fehlen besonderer Angaben
30 Tage beträgt.

Der Regierungsrat hat im Rekursverfahren nicht nur
die Rechtskontrolle darüber, ob die angefochtene Verfü-
gung gegen klares Recht verstoße, sondern auch darüber,
ob das in den besondern Fällen zulässige freie Ermessen
der Vorinstanz die tatsächlichen Verhältnisse richtig wür-
digte. Der Regierungsrat ist grundsätzlich berechtigt, die
Verfügung der Vorinstanz im Sinne der Zulassung der
Ausnahme abzuändern.

t) Die Bauaufsicht liegt in der Pflicht der Bau-
Polizeibehörde; sie hat darüber zu wachen, daß bauge-
suchpflichtige Bauten nicht vor Erteilung der Baubewilli-
gung begonnen und daß nachher von den genehmigten
Bauvorlagen nicht unberechtigterweise abgewichen werden.
Mancherorts sind sogenannte Meldefristen vorgeschrieben,
z. B. : Nach Erstellung des Schnurgerüstes, beim Ansetzen
des Mauerwerkes im Erdgeschoß, nach Vollendung des
Rohbaues, vor dem Bezug usw.

Die Behörde muß innert wenigen (meistens 3) Tagen
den Bau besichtigen, allfällig bestehende Mängel bekannt
geben und eine Frist zur Hebung ansetzen.

t; 0. Verfahren bei Umlegung von Baugebiet
und bei der Grenzregelnng.

Die Vorschriften über die Umlegung von Baugebtet
und die Grenzregelung sind enthalten im E. G. zum
Z. G. B., Art. 179 bis 188. In dieses wurden sie
beinahe wörtlich herübergenommen aus dem Bauqesek-
entwurf vom Jahre 1908.

I. Das Verfahren bei der Durchführung der Umle-
gung ist, entsprechend der wichtigeren und einschneiden-
deren Bedeutung derselben für den einzelnen Grund-
eigentümer, eingehender geordnet, als dasjenige zur
Durchführung der bloßen Grenzregelung. Es gestaltet
sich folgendermaßen:

1. Die Initiative zur Umlegung von Baugebiet kann
sowohl von einem oder mehreren beteiligten Grundeigen-
tümern, als auch vom Gemeinderat selbst ausgehen. Der
Gemeinderat. als Vertreter des Umlegungsunternehmens,
erstellt zu diesem Zwecke auf Kosten des letztern einen
Vertàngsplan, aus dem die neuen und alten Grenzen,
sowie die auszutauschenden Flächen ersichtlich sein sollen.

2. Hernach ist der Verteilungsplan während 14 Tagen
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öffentlich aufzulegen. ©en ©igentümern ber non ber Um»

legung betroffenen ©runbftüde ift oon biefer Auflegung
fchriftlid) Kenntnis ju geben.

3. Nach aXblauf ber ©infpradjefrift erlebigt ber Ne=

gterungSrat bte eingegangenen Nefurfe. ©leichzettig ge=

nehmigt er ben auf ©runb ber NefurSerlebigung eoen»
tuetl abgeänberten SerteilungSpIan. ©iefe ©enehmigung
hat tnbeffen ebenfalls ftattjufinben, roenn leine Nefurfe
erhoben roorben finb. gn biefem gaße hat ber ©emetnbe»

rat ben SerteilungSpIan nach Ablauf ber ©tnfpradhefrift
bem NegierungSrat ohne weiteres jur ©enehmigung zu
unterbreiten. ©iefe ift oom ©emetnberat in jebern gaße
öffentlich belannt ju geben.

4. Nach ©enehmigung beS SerteilungSpIaneS burdh
ben NegierungSrat fetjt eine oom ©emetnberat ju er=

nennenbe ©dhähungS=S?ommiffion bie ju Ieiftenben @nt=

fdhäbigungen feft. ©a eS ftch bei ber Umlegung um einen
ber ©impropriation matertell ähnlichen ©atbeftanb hanbelt,
foil bte ©chähungSfommiffion bte Slnfprüche ber einzelnen
^Beteiligten entgegennehmen unb biefen friöft ©elegenheit
geben, anläßlich ber ©chähungStagfahrt ihre 2lnfprü<he
unb Qntereffen z" oertreten.

5. ©egen ben ©ntfcljetb ber ©chähungStommiffion
lann innert 30 Sagen, non ber 3ufteßung beSfelben an
gerechnet, oon febem am UmlegungSunternehmen Setei»
iigten ber Nichtet angerufen werben, tn melchem gaße
ber ©emetnberat oon 2lmtS wegen unb auf Soften beS

Umlegungsunternehmens btefeS im Nedht zu oertreten hat-
6. @! finb bann noch Seftimmungen aufgenommen

wegen bem ©runbpfanb, geftö^t auf 3lrt. 802 bis 804
3. ®. S3.

IJ. ©in befonberer InmenbungSfaß ber Umlegung
liegt oor bei ganzer ober teilmetfer 3"ftörung einer
Drtfchaft bur<h ©lementarereigniffe. £>ter fteüt ber Ne»

gterungSrat, unb zwar auf ©taatSüoften, fowohl ben
neuen UeberbauungSplan als auch ben für bie Neuetn»

teilung ber ©runbftüde im betroffenen ©ebiete nötigen
SerteilungSpIan auf. Qm übrigen tommt baS oben be=

fchrtebene Verfahren zur Slnwenbung.
III. ®aS Verfahren bei ber ©renzregelung ift tn

oerfchlebener fMnficijt einfacher, ©inmal wirb babei lein
befonbereS Unternehmen gegrünbet, wie bei ber Umlegung.
©ex ©emetnberat hat einfach ba§ SRafs ber gegenfettig
auSzutaufchenben Sobenflädhen zu beftimmen. @r tut
bieS auf Eintrag beteiligter ©runbeigentümer ober oon
ftch au§. SorauSfetjung tjieföt ift baS Sorhanbenfetn
wichtiger ©rünbe. ©olche bürfen grunbfähltch immer
bann als oorliegenb angenommen werben, wenn bte

lllgemetnhett an ber ©renzregelung ein foldjeS gntereffe
hat, baS bte ^ntereffen, welche bie ißrioaten an ber
Nichtburchführung berfelben haben, überwiegt, ober wenn
bie pribaten Qntereffen an ber ©urchführung ber ©renz»
regelung ungtetch größer finb als biefenigen an ber
Nichtburchführung.

§ "<• 6«l<jen bei Hicl?tbectcl?tuna baupolizeilicher
Dorfcl?rifteit.

ÜBte bie metften anbern Normen, fo erfahren auch

biefenigen beS Saupolizeirechts mannigfache Uebertretun»

gen. hieran Inüpft bte NechtSorbnung gewiffe golgen,
bte oerfchieben finb je nach ber Natur ber übertretenen
Sorfdhrift unb ber Ért ber lonlreten Uebertretung. 9IIS
folche golgen lommen hauptfächlich in Setradht : bie
Sauetnfteßung, bas Sertangen nach Sefeitigung ober
Slbänberung bereits erfießter Sauten, ejefutorifdhe SRafj»
nahmen unb bie Seftrafung.

t- ®ie Saueinftellung. ©te ift meiftenS nur
eine oorläufige Serfügung, ber noch rine enbgültige
folgen foß. ©te Saueinftellung oerfolgt grunbfä^tich
immer ben 3wed, bie ©rfteßung ober gortfetjung bereit!

feftgefieUter unb möglicherwetfe eintretenber materiell
oorfchriftSmibriger Sauarbeiten zu oerhtnbern. ©te bleibt
fo lange aufrecht erhalten, bis fte oon ber Sehörbe als
aufgehoben erllärt wirb.

II. ®aS Serlangen auf Sefeitigung ober ülbänberuna
bereits erfteHter Sauten unb Sauteile lann nach richtiger
Slnficht nur geftellt werben bei SRifachtung materieller
Sauoorfdhriften, b. h- bloff bann, wenn bereits erfteUte
Sauten unb Sauteile fachlich oorfchriftSwibrig erfießt
worben finb. £>iebei ift zu beachten, baff eine oon ber
Zuftänbigen Se|örbe erteilte SluSnahmebewißigung bte

an unb für ftch ben materteßen Sauoorfdhriften nicht
entfpreÇhenbe Saute zur oorfdhriftSmâfjigen macht. Sei
auSfchliefjllcher Nichtbeachtung formefler Sorfchriften wäre
ein baherigtS Setlangen nidht nur untißig, fonbern auch
oom ©tanbpunfte beS öffentlichen SCßohleS auS oößig
ZwedloS.

III ©jefutorifdfje SRafjnahmen. SBenn ben
Setfügungen ber S3aupoltzetbehörben nicht fretmiüig
golge geleiftet wirb, fo finb biefe zur 3wangSooßftrecfung
berechtigt, ©tefe SefugniS ift unmittelbarer 3lusflu| ber
©taatS-- beziehungSwetfe SlmtSgewalt. ©te ©jefution ift
baher immer audh *>unn zuläffig, wenn bie Saupolizei»
üorfchriften ber zutteffenben ©emeinbe fie nidht auS=

brüdlich oorfehen.
©te ©jefution foß oor ihrer Slnwenbung bem oon

ihr Setroffenen zunächft angebroht werben. ©teS gefdhieht
am z®c<imä§igften anlä^li^ beS ©rlaffeS berfenigen
Setfügung, in ber zugleich auch bie Sornahme ber be>

Züglichen baulichen 9Ra|nahmen oerlangt wirb, ©te 2ln»

brohung ber ©jefution fann aber auch burdh befonbere
Serfügung gefchehen.

Slßfäflige berartige 3wangSma^regeln hüben ftch auf
baS SRotwenbigfie zu befdhränfen. S3ei einem ben Set»
hältniffen nicht angemeffenen ejeïutorifdhen Storgeßen
ober bei ber Slnbrohung eines folcffen ift ber fRefurs
an ben SiegterungSrat zuläffig, innert einer furzen grift.

IY. ©te Seftrafung. £ter gelten bie Seftimmungen
beS ©trafgefejheS.

IRegelmä^ig enthalten auch bie örtlichen Saureglemente
auSbrüdliche ©trafbefiimmungen. ©te Kompetenz zu beren
©rla^ gibt ben ©emetnbebehörben 9lrt. 114 beS Organi»
fationSgefe^eS in Setbinbung mit 2lrt. 99 ber Scoze|=
orbnung bei Sergehen unb Üebertretungen 2Rit ©träfe
bebroht werben tn biefen Seglementen melftenS 3uwiber=
hanblungen gegen bie in benfelben aufgefteflten Sor»
fdhriften. ©iefe ©trafanbrohung bezieht ftdh tnbeffen
immer audh auf aßfäflige Üebertretungen ber auf ©runb
ber aßgemetnen Seftimmungen beS zutreffenben Sau»
règlements oon ber htczu befugten ülmtSfteße erlaffenen
fpezießen Serfügungen unb Slnorbnungen, wte z- ©• auf
bie Nichtbeachtung oon an eine Slangenehmigung ge»

fnüpften Sau»Sebtngungen, auf bie 3umiberhanblung
gegen eine SauetnfteßungSoerfügung ober gegen baS

Setlangen auf bie Sefettigung ober Slbänberung berettS

erfteßter Sauten ufw.
©te tn ben örtlichen Saureglementen angebrohte

©träfe ift in ber Negri ©elbbufje bis auf gr, 150.—.
Sorbehalten bleiben felbftoerftänblich immer aßfäßig

wettergehenbe ©trafanbrohungen für auS Übertretungen
ber Sauoorfdhriften refultierenbe Serbrechen unb Ser»
gehen, wte fahrläffige ober oorfät}tiche ßörperoerlehung
unb ©ötung.

©traffäüig ift gegebenenfaßS nidht nur ber Sauherr,
fonbern audh ber Sauunternehmer ober ber bauleitenbe
3lrchiteft. UnfenntniS ber baupolizeilichen Sorfchriften
fchüht oor ©träfe nicht.

(gortfehung folgt.)
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öffentlich aufzulegen. Den Eigentümern der von der Um-
legung betroffenen Grundstücke ist von dieser Auflegung
schriftlich Kenntnis zu geben.

3. Nach Ablauf der Einsprachefrift erledigt der Re-

gterungsrat die eingegangenen Rekurse. Gleichzeitig ge-

nehmigt er den auf Grund der Rekurserledigung even-
tuell abgeänderten Verteilungsplan. Diese Genehmigung
hat indessen ebenfalls stattzufinden, wenn keine Rekurse
erhoben worden sind. In diesem Falle hat der Gemeinde-
rat den Verteilungsplan nach Ablauf der Einsprachefrist
dem Regierungsrat ohne weiteres zur Genehmigung zu
unterbreiten. Diese ist vom Gemeinderat in jedem Falle
öffentlich bekannt zu geben.

4. Nach Genehmigung des Verteilungsplanes durch
den Regierungsrat setzt eine vom Gemeinderat zu er-
nennende Schätzungs-Kommission die zu leistenden Ent-
schädigungen fest. Da es sich bei der Umlegung um einen
der Expropriation materiell ähnlichen Tatbestand handelt,
soll die Schätzungskommission die Ansprüche der einzelnen
Beteiligten entgegennehmen und diesen selbst Gelegenheit
geben, anläßlich der Schätzungstagfahrt ihre Ansprüche
und Interessen zu vertreten.

5. Gegen den Entscheid der Schätzungskommission
kann innert 30 Tagen, von der Zustellung desselben an
gerechnet, von jedem am Umlegungsunternehmen Betei-
ligten der Richter angerufen werden, in welchem Falle
der Gemeinderat von Amts wegen und auf Kosten des

Umlegungsunternehmens dieses im Recht zu vertreten hat.
6. Es sind dann noch Bestimmungen aufgenommen

wegen dem Grundpfand, gestützt auf Art. 802 bis 804
Z. G. B.

II. Ein besonderer Anwendungsfall der Umlegung
liegt vor bei ganzer oder teilweiser Zerstörung einer
Ortschaft durch Elementarereigniffe. Hier stellt der Re-
gierungsrat, und zwar auf Staatskosten, sowohl den
neuen Ueberbauungsplan als auch den für die Neuein-

teilung der Grundstücke un betroffenen Gebiete nötigen
Verteilungsplan auf. Im übrigen kommt das oben be-

schriebene Verfahren zur Anwendung.
III. Das Verfahren bei der Grenzregelung ist in

verschiedener Hinsicht einfacher. Einmal wird dabei kein

besonderes Unternehmen gegründet, wie bei der Umlegung.
Der Gemeinderat hat einfach das Maß der gegenseitig
auszutauschenden Bodenflächen zu bestimmen. Er tut
dies auf Antrag beteiligter Grundeigentümer oder von
sich aus. Voraussetzung hiesür ist das Vorhandensein
wichtiger Gründe. Solche dürfen grundsätzlich immer
dann als vorliegend angenommen werden, wenn die

Allgemeinheit an der Grenzregelung ein solches Interesse
hat, das die Interessen, welche die Privaten an der
Nichtdurchführung derselben haben, überwiegt, oder wenn
die privaten Interessen an der Durchführung der Grenz-
regelung ungleich größer sind als diejenigen an der
Nichtdurchführung.

8 7. Folgen bei Nichtbeachtung baupolizeilicher
Vorschriften.

Wie die meisten andern Normen, so erfahren auch

diejenigen des Baupolizeirechts mannigfache Uebertretun-
gen. Hieran knüpft die Rechtsordnung gewisse Folgen,
die verschieden sind je nach der Natur der übertretenen
Vorschrift und der Art der konkreten Uebertretung. Als
solche Folgen kommen hauptsächlich in Betracht: die
Baueinstellung, das Verlangen nach Beseitigung oder
Abänderung bereits erstellter Bauten, exekutorische Maß-
nahmen und die Bestrafung.

l. Die Baueinstellung. Sie ist meistens nur
eine vorläufige Verfügung, der noch eine endgültige
folgen soll. Die Baueinstellung verfolgt grundsätzlich
immer den Zweck, die Erstellung oder Fortsetzung bereits

festgestellter und möglicherweise eintretender materiell
vorschriftswidriger Bauarbeiten zu verhindern. Sie bleibt
so lange aufrecht erhalten, bis sie von der Behörde als
aufgehoben erklärt wird.

II. Das Verlangen auf Beseitigung oder Abänderung
bereits erstellter Bauten und Bauteile kann nach richtiger
Ansicht nur gestellt werden bei Mißachtung materieller
Bauvorschriften, d. h. bloß dann, wenn bereits erstellte
Bauten und Bauteile sachlich vorschriftswidrig erstellt
worden sind. Hiebei ist zu beachten, daß eine von der
zuständigen Behörde erteilte Ausnahmebewilligung die

an und für sich den materiellen Bauvorschriften nicht
entsprechende Baute zur vorschriftsmäßigen macht. Bei
ausschließlicher Nichtbeachtung formeller Vorschriften wäre
ein daherig».s Verlangen nicht nur unbillig, sondern auch
vom Standpunkte des öffentlichen Wohles aus völlig
zwecklos.

III Exekutorische Maßnahmen. Wenn den
Verfügungen der Baupolizeibehörden nicht freiwillig
Folge geleistet wird, so sind diese zur Zwangsvollstreckung
berechtigt. Diese Befugnis ist unmittelbarer Ausfluß der
Staats beziehungsweise Amtsgewalt. Die Exekution ist
daher immer auch dann zulässig, wenn die Baupolizei-
Vorschriften der zutreffenden Gemeinde sie nicht aus-
drücklich vorsehen.

Die Exekution soll vor ihrer Anwendung dem von
ihr Betroffenen zunächst angedroht werden. Dies geschieht
am zweckmäßigsten anläßlich des Erlasses derjenigen
Verfügung, in der zugleich auch die Vornahme der be-

züglichen baulichen Maßnahmen verlangt wird. Die An-
drohung der Exekution kann aber auch durch besondere
Verfügung geschehen.

Allfällige derartige Zwangsmaßregeln haben sich auf
das Notwendigste zu beschränken. Bei einem den Ver-
hältniffen nicht angemessenen exekutorischen Vorgehen
oder bei der Androhung eines solchen ist der Rekurs
an den Regterungsrat zulässig, innert einer kurzen Frist.

IV. Die Bestrafung. Hier gelten die Bestimmungen
des Strafgesetzes.

Regelmäßig enthalten auch die örtlichen Baureglemente
ausdrückliche Strafbestimmungen. Die Kompetenz zu deren
Erlaß gibt den Gemeindebehörden Art. 114 des Organi-
sationsgesetzes in Verbindung mit Art. 99 der Prozeß-
ordnung bei Vergehen und Üebertretungen Mit Strafe
bedroht werden in diesen Reglementen meistens Zuwider-
Handlungen gegen die in denselben aufgestellten Vor-
schriften. Diese Strafandrohung bezieht sich indessen
immer auch auf allfällige Üebertretungen der auf Grund
der allgemeinen Bestimmungen des zutreffenden Bau-
reglements von der hiezu befugten Amtsftelle erlassenen
speziellen Verfügungen und Anordnungen, wie z. B. auf
die Nichtbeachtung von an eine Plangenehmigung ge-
knüpften Bau-Bedingungen, auf die Zuwiderhandlung
gegen eine Bauetnstellungsverfügung oder gegen das
Verlangen auf die Beseitigung oder Abänderung bereits
erstellter Bauten usw.

Die in den örtlichen Baureglementen angedrohte
Strafe ist in der Regel Geldbuße bis auf Fr. 150.—.

Vorbehalten bleiben selbstverständlich immer allfällig
wettergehende Strafandrohungen für aus Übertretungen
der Bauvorschriften resultierende Verbrechen und Ver-
gehen, wie fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung
und Tötung.

Straffällig ist gegebenenfalls nicht nur der Bauherr,
sondern auch der Bauunternehmer oder der bauleitende
Architekt. Unkenntnis der baupolizeilichen Vorschriften
schützt vor Strafe nicht.

(Fortsetzung folgt.)
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